
 

 

Mit dem Steuerentlastungsgesetz 2022 wurden der steuerliche Grundfreibe-
trag sowie der Arbeitnehmer-Pauschbetrag rückwirkend ab 01.01.2022 ange-
hoben.  

Die Umsetzung in unserem Programm erfolgte am 14.06.2022. Aus diesem 
Grund wurden automatische Nachberechnungen ab 01/2022 durchgeführt. 

 

Mindestlohn 2022 

Die erste Erhöhung gab es zum 1. Januar 2022. Seither liegt der gesetzli-
che Mindestlohn bei 9,82 Euro pro Stunde.  

· Zum 1. Juli 2022 steigt die Lohnuntergrenze dann ein zweites Mal, 
ebenfalls ein Beschluss der Mindestlohnkommission. Der gesetzliche 
Mindestlohn liegt dann bei 10,45 Euro pro Stunde. 

· Zum 1. Oktober 2022 wird der Mindestlohn auf 12 Euro angehoben. 

 

So viele Stunden dürfen Minijobber im Monat  

arbeiten 

· Seit dem 1. Januar 2022 dürfen Minijobber maximal 45,82 Stunden 
pro Monat arbeiten. 

· Durch die Mindestlohnerhöhung zum 1. Juli 2022 sinkt die maximale 
Arbeitszeit auf 43,06 Stunden pro Monat. 

· Ab 1. Oktober 2022 ändern sich sowohl der Mindestlohn auf 12,-€ als 
auch die Minijob-Grenze auf 520,-€. Erlaubt sind dann bis zu 43,33 
Stunden pro Monat. 

 


